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1. PRÄAMBEL 

Der ländliche Raum ist für die Bewältigung der großen Herausforderungen der Zukunft von eminenter 
Bedeutung. Ernährungssicherheit und Umweltschutz sind dabei wesentliche T hemen. Dies gilt nicht nur für Öster
reich, sondern für ganz Furopa. 

Europas Wirtschaft steht im harten glohalen Wetthewerb. Um den damit verbundenen Herausforderungen erfolg
reich begegnen zu können, müssen die wi rtschaftlichen Potenziale der Europäischen Union noch besser genutzt 
werden. Eine ausgewogene Entwicklung von urbanen und ländlichen Gebieten leistet dazu einen wichtigen Beitrag. 
Für den Erfolg des Wirtschaftsstandortes Europa ist die ländliche Wirtschaft daher ein bedeutender Faktor. 

Der ländliche Raum n immt in ganz Europa eine zentrale Rolle für Wirtschaftskraft und I.ehensqualität ein. Durch 
intelligentes, nachhaltiges und ausgewogenes 'l'Vachstum sollen die ländlichen Gl'biete als attraktive Lebens-, W irt
schafts- und Erholungsräume weiterentwickelt und gestärkt werden. Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU w urde 
in der Vergangenheit immer wieder an die Herausforderungen ihrer Zeit angepasst, auch um den Agrarsektor zu 
modernisieren und stärker am Markt :luszurichten. Die jüngste Reform ist zu Beginn des Jahres 2015 in Kr:lft 
getreten, steht also am Beginn ihrer praktischen Bewährung. 

Österreich hat sehr früh begonnen, die Rahmenbedingungen für die österreichische Land- und Forstwirtschaft an 
die neuen EU-Zielsetzungen anzupassen und die heimischen Betriebe hestmöglich vorzubereiten. Die Umsetzung 
aller Maßnahmen der I. und 2. Säule der CAP konnte pünktlich gestartet und ein erfolgreicher erster Schritt in der 
neuen Programmperiode gesetzt werden. 

In der I. Säule der GAP wurde die neue Architektur des Direktzahlungssystems eingeführt. Zukünftig werden 30 % 
der D irektzahlungen ausschließlich für bestimmte ökologische Leistungen der LandwirtInnen gewährt. Im ßcreich 
der sektorspezifischen Marktorganisation bleiben die Grundzüge des bisherigen S icherheitsnetzes erhalten. 2015 

erfolgte die erstmalige Zuteilung der Zahlungsansprüche nach den Grundsätzen des Regionalmodells. Bis zum Jah r 
2019 wird diese schrittweise Anpassung abgeschlossen sein. 

Für die 2. Säule der GAP wurde ein modernes Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums erstellt, das 
im Dezember 2014 durch die Europäische Kommission genehmigt wurde. Ziel des Programmes ist es, die Ansprü
che eines vitalen ländlichen Raums mit den drängenden ökonomischen, ökologischen und sozialen} lerausforde
rungen der Zukunft in Einklang zu bringen. Mit dem neuen Programm ist garantiert, dass wieder wichtige Impulse 
und 'l'Vachtumsmöglichkeiten für den ländlichen Raum gesetzt werden. Es werden Arheitsplätze gesichert und :luch 
geschaffen. Die aus verhandelte Dotierung gewährleistet, dass Österreich den bisher erf(llgreichen vVeg auch in der 
kommenden Programmplanungsperiode fortsetzen k ann. 

Zus�üzlich mit den rein natiomlen Mitteln, die noch für einige Maßmhmell vorgesehen sind, wurde ein Rahmen 
geschaffen, der es ermöglicht, dass die österreichische Land- und Forstwirtschaft die an sie gestellten Aufgaben 
erfüllen kann. Diese reichen von der nachhaltigen Produktion qualitativ hochwertiger Lehensmittel, über die PHege 
der Kulturlandschaft und dem Schutz der ßevölkcrung vor Naturkatastrophen, den KJimawandel bis hin zum wei
tert'n Ausbau der erneuerharen Energieträger. 

Die Bereitstellung der für die positive Fntwicklung der Land- und Forstwirtschaft notwendigen :vlittel ist die 
Voraussetzung, damit die österreichischen Bäuerinnen und ßauern ihre für die Gesellschaft und die Volkswirtschaft 
w ichtigen Aufgaben erfüllen können und den in der Land- lind Forstwirtschaft titigen Personen die Teilnahme am 
,ozialen lind wirtschaftlichen Wohlstand ermöglicht wird. 
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2. EINKOMMENSENTWICKLUNG IN DER LAND
UND FORSTWIRTSCHAFT 2014 

Die Einkommensergebnisse 20 1 4  weisen wieder einen Rückgang aut� nachdem bereits in den Jahren 20 1 2  

und 2013 eine rückläufige Einkommensentwicklung gegeben war. Im Durchschnitt aller Betriebe wurde 20 \4 ein 

Einkommen von BJ70 Euro (-5 %) erreicht. Das Einkommen je Arbeitskraft ist ehenfalls um 5 % gesunken und 
lag damit mit 18.941 Euro immer noch erhehlich unter dem Einkommensdurchschnitt der Arbeitnehmerlnnen in 
Österreich. 

Für die geringeren Einküntie im Vergleich zum Vorphr waren vor allem die niedrigeren Preise für Cetreide. Öl

und Hackli-üchte sowie bei Tafeläptl.Jn und die geringeren Erträge aus der Schweinehaltung ausschlaggehend. Auf 
Crund der feuchten Witterungsbedingungen war die \Neinernte sehr niedrig. wodurch es zu einem Einkommens

rückgang bei den Weinbaubetriehen kam. Die AUhvendungen für Personal. Pachten und Ahschreibungen waren 

höher als 20 1 3. Positiv entwickelte sich vor allem der Milchsektor. der mit gestiegenen Erzeugerpreisen für Milcb 

und niedrigeren Aufwendungen für Futtermittel positiv zur Einkommensentwicklung im Jahr 20 1 4  beitrug. 

Nach Betriehsformen zeigt sich daher ein differenzierteres Bild: Während es hei den Futterbauhetriehen. vor allem 

bei den Milch betonten Betrieben. ein Einkommensplus von 5 % gab. mussten alle anderen Betriebsformen zum Teil 

emptlndliche Einkommcnsrückgänge hinnehmen. Hervorzuheben ist. dass Betriebe. die überwiegend ihr Einkommen 
aus der Landwirtschaft erwirtschaften. gegenüher 2013 ihr Einkommen im Durchschnitt um 2 % steigern konnten. 
während die Betriebe mit überwiegend au!Seriandwirtschaftlichem Erwerb ein Einkommensminus von 1 8  % hinneh
men mussten. 

Entsprechend der positiven Entwicklung im Milchsektor verhielt sich auch die eruppe der Bergbauernbetriebe; hier 
konnte im Durchschnitt aller Betriebe ein Einkommenszuwachs von 3.2 % erreicht werden. Den höchsten Zuwachs 
(+ 14 %) konnten die Betriebe mit der höchsten Erschwernis erzielen. Hier schlugen sich insbesondere die öffentli
chen Gelder zu Buche. die l.ielgerichtet für Betriehe mit extremer Benachteiligung gewährt werden. Nichtsdestotrotz 
haben die Bergbauernbetriebe dufgrund ihrer Produktionsvoraussetzungen und ihrer ßetriebsstruktur immer noch 
niedrigere Einkommen als der Durchschnitt aller Betriehe. Es ist jedoch 201 4  wieder gelungen. den Einkommensah
stand zu den Betrieben auHerhalb des Berggebicts zu verringern. Mit der Implementierung der neuen CAP ab 2015 

werden - wie im Regierungsprogramm vereinbart - für Betriebe mit hoher Erschwernis weitere Verbesserungen 
ull1gest'tzt. 

Die ßiobetriebe wiesen 20 1 4  ein Einkommensplus von 5 % aus und lagen damit um 2 % über dem Durchschnitt aller 
Betriebe. Hier zeigt die ge1.ielte Ausrichtung der Agrarpolitik auf den Biolandbau ehen falls Wirkung. Die öHentlichen 

Gelder für diese Gruppe lagen um 17 90 üher dem Durchschnitt aller Betriebe. Insgesamt betrachtet zeigten sich aber 

auch bei den Bio-Betrieben je nach Produktionsausrichtung unterschiedliche Entwicklungen. 

Die angespannte Lage auf wichtigen Absatzmärkten braucht eine gezielte Unterstützung durch bewährte Instrumen-
te dn Cemeinsamen Europäischen Agrarpolitik. Nur so ist es möglich. Marktschwankungen und Exportausfällen 
entgegenzuwirken. Mit dem nunmehr angelaufenen Programm für die Ländliche Entwicklung und der Implementie
rung des ncuen Direktzahlungssystems sind die Rahmenbedingungen für die Iläuerinncn und Bauern für die nächsten 

5 Jahre gesichert und Investitionen und anderc EntwicklungsmaL'nahmen für die Betriebe hesser plan bar. 

5 

III-566-BR/2015 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument  (gescanntes Original) 5 von 20

www.parlament.gv.at



iVL\SSi'\l\ I IM r:N HJR D[F LAND· UND FORSTWIRTSClI;\FT 11\1 JM IRF 2016 

3. MASSNAHMEN FÜR DIE LAND-UND FORST
WIRTSCHAFT 2016 

Die Bundesregierung bekennt s ich auf europäischer Ebene dazu, dass eine nachhaltige, multifunktionale 
und flächendeckende Landwirtschaft auch in Zukunft ein Schlüsselbereich der Gemeinschaftspolitik und damit 
des Cemeinschaftshaushalts sein muss. Den Rahmen für die Förderung und I ,eistungsabgeltung hildet dabei die 
Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP). 

Die Reform der Gemeimmmen Agrarpolitik his 2020 wurde hereits im Juni 2013 nach der politischen Eini
gung zwischen dem EU-Agrarministerrat, dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission Chi
log) sowie mit der Verständigung der Staats- und Regierungschds der Europäischen Union heschlossen. Erstmals 
war das Europäische Parlament im Rahmen einer GAP-Reform als Ko-Gesetzgeher vollständig in den Rechtsset
zungsprozess eingehunden. 

Auf europäischer Ebene wurde mit der Reform der b isher erfolgreiche Weg der GAP weitergeführt und weiter
entwickelt. Der Aufbau der GAP wurde beibehalten, es wird weiterhin zwischen der I. Säule der GAP (Marktord
nung) und der 2. Säule (l.ändliche Entwicklung) unterschieden. Die wesentlichsten Änderungen für Österreich 
sind in der I. Säule die stufenweise Umsetzung e ines tlächenbezogenen Regionalmodells und die Implementierung 
von Greening-Aufhgen. In der 2. Säule orientiert sich die Konzertion der MaBnahmen der Ländlichen Entwick
lung anhand sechs thematischer Schwerpunkt-Prioritäten, die umsetzbaren Magnahmen sind im wesentlichen 
heihehalten worden. 

3.1 MARKTORDNUNGSAUSGABEN - 1. SÄULE DER GEMEINSAMEN AGRARPOLITIK 

Die I. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik umfasst alle bestehenden Marktordnungen und die D irektzahlungen. 
Ein wesentliches [(ennzeichen der 1 .  Säule der GAP ist, dass die Finanzierung zu 100 % aus EU-Mitteln ertdgt. 
Ausnahmen dabei hilden die Honigm;lrktordnung und die einzelnen AbsatzförderungsmaBnahmen, bei denen 
eine Kofinanzierung durch die Mitgliedstaaten vorgesehen ist. Das im Juni 2014 im österreichischen Nationalrat 
beschlossene neue Marktordnungsgesetz und darauf aufbauende Verordnungen des Bundesministers bilden die 
gesetzliche Basis für die Abwicklung der MaBnahmen der I. Säule der GAP in Österreich. 

Direktzahlungen 

[m Bereich der Direktzahlungen erhält Österreich über die Periode 2014 bis 2020 insgesamt 4,85 Mrd. Euro an 
EU-Mitteln. Im Durchschnitt hat Österreich damit jährlich ca. 692.3 Mio. Euro in diesem Bereich zur Verfügung. 
Im Detail wurden folgende Anpassungen umgesetzt: 

--- Urmtellwlg auf DirektZ<lhlwlgs-Regionalmodell: Österreich wird bis 2019 schrittweise vom historischen 
Betriebsprämienmodell auf ein Regionalmodell umstellen. Die Flächenpd.mie (Basisprämie und Ökologi

sierungsprämie) wird ab 2019 in Österreich einheitlich rund 284 Euro je ha betragen. Die Erstzuteilung 
der Zahlungsansprüche erfolgte 2015 auf Basis der beantragten beihilfefahigen Fläche im Jahr 2015, Die 

Anpassung der Prämienhöhe erfolgt in fünf gleichen Schritten (20 I 520 19; S-mal 20 %), das Referenzjahr 
für die Berechnung war 2014. Es wurde allen Betrieben, die 20 B Direktzahlungen erhalten haben bzw. 
eine landwirtschaftliche Erzeugung nachweisen können sowie Neubeginnern 2014, Zahlungsansprüche 

zugewiesen. Die Mindestbetriebsgröße für die Zuweisung von Zahlungsansptüchen beträgt 1,5 Hektar. 
Für Almen und Hutweiden \'IlUrde das sogenannte "Verdichtungsmodell" angewandt. Das bedeutet, dass je 

Hektar beihilfefahiger Fläche nur 20 % an Zahlungsansprüchen zugewiesen werden. 
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--- Implementierung von Greening-AJlforderungen: Beim neuen Direktzahlungssystem wird je Hektar 

beihilfefahiger Fläche eine Basisprämie gewährt und die Erbringung von besonderen Umweltleistungen 

("Greening-Anforderungen") mit einer Ökologisierungsprämie in Höhe von rund 30 % der nationalen 
Obergrenze der Direktzahlungen abgegolten. Die Greening-Anforderungen umfassen die Anbaudiversifi

zierung, die Artlage von ökologischen Vorrangflächen auf Acker sowie Bestimmungen zum Dauergrürtland

erhalt. Für biologisch wirtschaftende Betriebe gelten die Greening-Anforderungen als automatisch ein
gehalten. Von der Einhaltung der Anbaudiversifizierung sowie den ökologischen Vorrangflächen sind 
Betriebe mit mehr als 75 % Dauergrünland bzw. mehr als 75 % Grünlandflächen auf Ackerland (1.. B. 

Wechselwiese, Kleegras, Stilllegungsflächen) ausgenommen. Betriebe, die an der Kleinerzeugerregelung 

teilnehmen, sind gänzlich von den Greening-Auflagen befreit. Die Greening-Prämie wird einzelbetrieblich, 

auf Basis der individuellen Werte der Zahlungsansprüche, berechnet. 

--- Anbaudiversifizierung: Betriebe mit einer Ackerfläche von 10-30 Hektar müssen mindestens 2 Kulturen 

in jedem Jahr anbauen, eine der Anbaukulturen darf höchstens 75 % ausmachen. Betriebe mit mehr als 
30 Hektar Ackerfläche müssen mindestens 3 Anbaukulturen anbauen, 2 Kulturen zusammen dürfen dann 
maximal 95 % der Ackerfläche ergeben. Betriebe unter 10 Hektar Ackerfläche sind von der Anbaudiversifi
zierung ausgenommen. 

--- Dauergrünlanderhalt: Das Dauergrünland muss auf Mitgliedstaatsebene unter Einhaltung der Toleranz 

von maximal 5 % erhalten bleiben. Der Mitgliedstaat muss ein absolutes Umbruch- und Umwandlungs

verbot von Dauergrürtland für bestimmte Flächen in NATURA 2000 Gebieten anwenden. Die Definition 
dieser sensiblen Flächen kann jeder Mitgliedstaat individuell gestalten. In Österreich wurden ausgewählte 
Grünlandlebensräume als sensibles Dauergrürtland definiert. 

--- Ökologische Vorrangflächen: Im Jahr 2016 sind S % ökologische Vorrangflächen auf Ackerflächen 

einzuhalten. Nach einer Evaluierung durch die Europäische Kommission kann dieser Prozentsatz ab 2017 
eventuell auf 7 % erhöht werden. Betroffen davon sind Betriebe mit mehr als 15 Hektar Ackerfläche. Als 

ökologische Vorrangflächen können beispielsweise Brachflächen, Landschaftselemente im Rahmen von 

Cross Compliance, stickstoffbindende Pflanzen (Faktor 0,7) oder Zwischenfrüchte (Faktor 0,3) berück

sichtigt werden. 

--- Aktive LandwirtInnen und Minde ... tbewirt. .. chaftungskriterien: Direktzahlungen werden nur an aktive 
Landwirtinnen ausbezahlt. Zu diesem Zwecke wurde eine Negativliste vereinbart, die Prämienzahlungen 
z. B. für Plughäfen, Eisenbahngesellschaften, Wasserwerke oder Golfplätze ausschließt. Als Mindestvoraus
setzung für den Erhalt der Direktzahlungen gilt die Einhaltung der Mindestbewirtschaftllngsauflagen. Um 

flächenzahlllngen im Rahmen der GAP zu erhalten, müssen die landwirtschaftlich genutzten Hächen über 
die Vegetationsperiode zumindest eine Begrünung allhveisen und die Flächen sind mindestens einmal jähr

lich, bei Hergmähdern mindestens jedes zweite Jahr, zu pflegen. 

--- Reduktion der DirektzahJunge1J - Degressio1J (Capping): Die errechnete Basisprämie unter Berücksich
tigung von gezahlten Löhnen wird den BetriebsinhaberInnen höchstens im Ausmaß von 150.000 Euro 
gewährt. 

--- jU1Jglandwirte: Seit 20 15 erhalten Junglandwirtinnen eine zusätzliche Top-up-Zahlung, welche 25 % des 
durchschnittlichen nationalen Prämienbetrages je beihilfefahigem Hektar (höchstens für 40 ha) ausmacht. 
Dafür können maximal 2 % der nationalen Obergrenze verwendet werden. Junglandwirtinnen, die zum 
Zeitpunkt der Antragstellung höchstens 40 Jahre alt sind, haben Anspruch auf die Förderung, welche für 5 

Jahre gewährt wird. 
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--- Kleillerzeuger: Für diese Betriebe kommt ein vereinfachtes Förderschema zur Anwendung. Bis zu einer 

Direktzahlung von 1.250 Euro je Betrieb im Jahr 2015 nehmen alle Betriebe automatisch an der Kleiner

zeugerregelung teil. Alle Zahlungen an den Betrieb werden zu einem Betrag zusammengefasst. Kleinerzeu

gerInnen können auf Wunsch aus diesem vereinfachten System austreten. Für diese Maßnahme können bis 
zu 10 % des Budgettopfes der 1. Säule verwendet werden. 

Marktordnung und sonstige Maßnahmen 

Neben den Direktzahlungen sind noch die klassischen Marktordnungsinstrumente wie die öffentliche Intervention 

und die rri"ate Lagerhaltung sllwie das Instrument der Fxrorterstattungen zu erwähnen. ,'vlit diesen MaGnahmen 
sollen im Krisenfall bzw. bei einer negativen !vlarktentwicklung die Preise stabilisert werden. Im derzeit gültigen 

Rechtsrahmen werden die Erstattungssätze allerdings auf Null gesetzt und nur in Fällen von außergewöhnlichen 
Ivlarktstörungen und !viarktkrisen wäre basierend auf einem Beschluss des Rates eine Änderung möglich. 

--- Vieh Lllld Fleisch: Die gemeinsamen Marktorganisationen für Rind- und Schweinefleisch, Eier und Ge

flügel sehen im Vergleich wenige direkte Eingriffe in den Markt vor. Neben der privaten Lagerhaltung für 
Rindfleisch und Schweinefleisch gibt es für Rindfleisch auch die öffentliche Intervention. Darüber hinaus 
besteht grundsätzlich für alle Sektoren die Möglichkeit von Exporterstattungen. Angesichts der internati
onal behaupteten Wettbewerbsverzerrungen im Rahmen der W TO ist jedoch die Wiedereinführung von 
Erstattungen als relativ unrealistisch zu betrachten. 

--- Milch: Mit dem Auslaufen der Milchquotenregelung am 31. März 20 I 5 nach rund 30 Jahren wird die 
Verantwortung für das Management des Milchsektors vermehrt in die Hände der Wirtschaftsbeteiligten 

gelegt. Das EU-Milchpaket wurde als Begleitmaßnahme zum Quotenauslauf geschnürt. Dabei wurde 

versucht, die Verhandlungsposition der Milchbetriebe zu stärken. Es wurde eine transparente Marktbeob
achtungsstelle für den Milchsektor (Milk Market Observatory) von der Kommission eingerichtet. Die im 
März 2015 durch die Kommission vorgelegte Markteinschätzung zum Quotenauslallf geht weiterhin von 

längerfristig positiven Entwicklungen aus. Kurzfristig sind die Marktvolatilitäten die größte Herausforde
rung. Die Kommission plant aufgrund der verlängerten Importrestriktionen der russischen Föderation 
für bestimmte Agrarprodukte eine Ausdehnung der Einlagerungszeiträume 2016 für die öffentliche und 
private Lagerhaltung von Butter und Magermilchplllver. 

Imkereiförderung: Im Rahmen des "Österreichischen Programms für Maßnahmen zur Verbesserung 
der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen von Bienenzuchterzeugnissen" werden die Verbesserung 

der Bedingungen der Honigerzeugung und -gewinnung, die Bekämpfung der Varroatosc, die Effizienz

steigerung der Wanderimkerei und die Wiederauffüllung des Bienenbestandes gefördert. Einen weiteren 
Schwerpunkt bilden Forschungsprojekte, die Maßnahmen zur Verbesserung der Bienengesundheit und die 

Verminderung von Völkerverlusten zum Ziel haben. 

___ ErzeugerorgaIlisatioIleIl (EO) - Obst, Gemüse: Bei den Erzeugerorganisationen im Bereich Obst und 
Gemüse handelt es sich um Zusammenschlüsse von produzierenden Betrieben zur Verbesserung der 
gemeinschaftlichen Vermarktung. Von den Erzeugerorganisationen werden "Operationelle Programme" 
erstellt, welche vom BMLPUW zu genehmigen sind. Im Rahmen dieser ,.Operationellen Programme" 
werden von der EU u. a. Aktionen zur Verbesserung der Qualität, des Marketings, der Optimierung der 
Produktionskosten und Stabilisierung der Erzeugerpreise finanziell unterstützt. 
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--- Wein: Das System der Auspflanzrechte wird es aufgrund des Drucks der Mitgliedstaaten und des Euro
päischen Parlaments auch weiterhin geben. Durch die Neuregelung ab 2016 ist sichergestellt, dass jeder 

Mitgliedstaat sein Produktionspotential nach seinen Vorstellungen entwickelt und es zu keinem unkontrol
lierbaren Anwachsen der Fläche kommt. 

Die Förderperiode für den Weinmarkt von 2014 bis 2018 sieht wieder Fördermaßnahmen zur Weingar
tenumstellung, für Investitionen im Bereich der Kellertechnik und zur Absatzförderung vor. Mit der öster

reichischen Durchführungsverordnung des BMLFUW wurde ein neues 5-Jahres-Programm für Österreich 
etabliert. Im Rahmen der Weingarten-Umstellung wird die Umstellung von Rebsorten, die Anlage von 

Böschungs- und Mauerterrassen sowie die grundsätzliche Verbesserung der Bewirtschaftungstechnik im 

Weingarten gefördert. Investitionszuschüsse umspannen einen weiten Bogen an möglichen Maßnahmen 

(z. B. Rotweinbereitung, Gärungssteuerung, filtertechnik, Abfüllanlagen, Rebler und Pressen). Die Ab
sattförderung unterstützt verkaufsfördernde Maßnahmen auf Drittlandsmärkten (z. B. PR, Verkostungen, 
Journalistenreisen) und in eingeschränkter �orm sind auch Absatzförderungsmaßnahmen am Binnenmarkt 
möglich. Die Förderung dieser Maßnahmen wird zu 100 % aus EU-Mitteln finanziert. 

--- Zucker: Als ein Ergebnis der GAP-Verhandlungen konnte für den Zuckersektor eine Fortführung der 
Marktordnung, die ursprünglich mit Ende des Wirtschaftsjahres 2014/15 auslaufen sollte, mit ihren derzeit 
bestehenden Instrumenten (Q!lOten, Mindestpreise und Außenschutz) bis 30.9.2017 erreicht werden. 

--- Absatzföl"derungsmaßnahmen: Bei den Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarer

zeugnisse im Binnenmarkt und in Drittländern handelt es sich um Werbeprogramme, die in den Mit

gliedstaaten von Branchenverbänden ausgearbeitet und von der Europäischen Kommission genehmigt 
und mit EU-Mitteln kofinanziert werden. Mit dieser Maßnahme werden in Österreich Programme für die 

Produktgruppen frisches Obst und Gemüse, lebende Pflanzen und Waren des BlumenhandcIs, Milch und 

Milcherzeugnisse sowie Produkte der biologischen Landwirtschaft unterstützt. Die Durchführung erfolgt 
durch die Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH. Die Programmkosten werden zu SO % aus EU-Mitteln 
und zu 50 % aus Agrarmarketingbeiträgen finanziert. 

--- Exporterstattungen: Die Erstattungsätze bei den Exportförderungen sind auf Null gesetzt. In Fällen von 

außergewöhlichen Marktstörungen und Marktkrisen wäre die grundsätzliche Anwendung möglich, jedoch 
sehr unwahrscheinlich. 

<) 

III-566-BR/2015 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument  (gescanntes Original) 9 von 20

www.parlament.gv.at



:\IASS"\Al L'vW\ HiR Dir 1./11\11- UNI) FORSTwmTSCl L\Ff 1:\1 ),\11 RF 2016 

3.2 LÄNDLICHE ENTWICKLUNG - 2. SÄULE DER GEMEINSAMEN AGRARPOLITIK 

1m Zuge der GAP-Reform wurden die ländliche Entwicklung und die FU-Strukturfonds unter ein gemeinsames 
Dach gestellt. Eine gemeinsame Verordnung stellt eine verbesserte Koordination zwischen den Instrumenten 
sicher, insbesondere im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der Europa-2020-Strategie. Als Bindeglied zwischen 
dem strategischen Rahmen auf EU-Ebene und den Programmen wurde eine nationale Partnerschaftsvereinbarung 
als Crundlage für die Programmpbnung und Programm umsetzung ausgearbeitet. 

Die Europäische Union beteiligt sich üher den Europäischen Landwirtschaftstllllds für die Entwicklung des ländli
chen Raums (ELFR) an der Finanzierung der Ländlichen Entwicklung. Der Beitrag des ELER olm österreich ischen 
Programm zur Ländlichen Entwicklung 20 1 4  - 2020 beträgt 3.937,6 Mio. Euro für den gesamten Programmzeit
raum. Es gilt das Prinzip der [(ofinanzierung, d.h. den EU-Mitteln werden nationale [vlitte! gegenübergestellt. Die 
nationalen Mittel werden in Osterreich durch den Bund und die Bundesländer im Verhältnis von 60 % zu 40 % 
aufgebracht. Damit wird ein Programmvolumen von 7.70D Mio. Euro in der Periode bzw. 1.1 00 i\lio. Euro pro .Jahr 
erreicht. Die Maßnahmen des neuen Programms für die Ländliche Entwicklung sind in sechs Priorititen geglie
dert, welche darunter einzelnen Schwerpunktbereichen zugeordnet sind und somit den Zielrahmen der Maßn.lh
men darstellen: 

--- Priorität 1: \Vissenstransfer und Innovation 

--- Priorität 2: Lebenstahigkeit & Wettbewerbs fähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe 

Priorität 3: Organisation der Nahrungsmittelkette, Verarheitung und Vermarktung, 
Tierschutz und Risikomanagement 

Priorität 4: \Viederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und For<;twirtschaft 
verbundenen Ökosysteme 

--- Priorität 5: Ressollfcencfilzienz und Übergang zu einer kohlenstoftärmen und klimaresistenten vVirtschaft 

--- Priorität 6: Soziale [nklusion, Armutshekämpfung und wirtschaftliche Entwicklung. 

!O 
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Prioritäten für die Entwicklung 
des Ländlichen Raums 2014 bis 2020 (LE 14-20) 

3 SchwerpUnk1bereiche 2 Schwerpunkt bereiche 

jl,rtlk81 17 

Art llee! f5 

ArtIkel 35 16 

Bezeichnungen der Schwarpunktbereiche 

1 A Forderut'lg der Innovation, de' Zusammena'oa,! u'ld des ,,"ulbaus der W,ssensbas.s ,n landlLGhen Gebieten 
1 B Starkul1g der VerOtrldlmgen zWischen LandWlrlschall, N9hrU'lgsm,ttelerzeug.ng lTId fOlstwtrlschart 50Wlfl 

Forsch"'-l9 und Innovation, ut'ller anderem lU dem ZWeCk eines besseren Umweltmllflagemenlsund e,rler 
besseren Umweltlelslung 

1 C Forderung des letJeoslangen Lernoos ur.::! der beruflichen e.rdLmg ,n der La'ld und FO'5t"""rtschan. 

2 A Verbessertrog d'" W,rtscnallsle'st..J'"g aljer lardWlrlschallllchen Blfnebe. Unlerstutzung der Bebebs 
umstrui<.tu',erung lJld ·modem's·erung l'lscesondere rn,1 BI,c� 3t.J die Erhoh .. mg der '-"arklbetell>gung und 
onent,erll'lg SOWle <ler landwtf15G"'af�,�nen Dvers�'l,efUng 

28 BlelchterU'lg des Z<l9angs angef:'1essl'n qual fli'erler landNLI1e zum Agrarseklor und ,nsbesondere des 
GeneratonafM'ocrtsels. 

3" Sle.gerung der Wetttlewerbslahog;';e,1 der PnmarerzeugerdU'Ch Ihre bessere EJriJez,ehung ,n de Nah'ungs' 
mrnelkene cls,cl) Qu1lI,ta�fegeILngen. cie ErhiJhungder WllrtschoJ;fung Vtln la�l\scha111Iche'1 Erze..qll�se .... 
die Ab,atz:lorderung aul lokalen Marklen und kurze Ve'so'g,Jngswegf!. ErzeuqergBmelr!S;:hallen und 
organlsallonen und Bra,'IChenverbanode 

3 B Unlerglllll.'!=1 oer A,s,kovorsorge und des R'S,knmanagem81IS ,n clen landWirtSChaftlichen Betrieben. 

4 A W,ooerherst!Jllur19, E'haltung lJlCI VertJesserung der bltJIog'scnen V.eilalt, auch In Natura·2000·Geb'elen 
urd ,n Gebet6'l, d,e aus naturbedingien ooer alldflren spezifiSChen Grunden benaChteiligt Slnd, der 

landbeYitrl!IChallung mit honem NatlJ'wert, sowie des luslar.d5 der eLlropalschen larldschaften 
4 B Verbesse,U'lg der Wasserwtrlschall, elnscri.eßllcn des Umgangs mit Dungemitteln l.Od Schadllng3 

bl'lkampllStgsmltteln 
.. C Verh'nderu'lg der Bodenera!uan l.Od V.,-besse'ung der BoderiJew1rISchlllrung. 

5AEn'zlen.zsteogerung:e'derWllsser'1utzungtnderla�r15Cnalt. 
58 En'z,enzsteogerung bei der Energlentizung In de' landWtrlscnil!t und der Nahrungsm.ttelve!lIlbMW19 
5 C El1e,cnterung de' Ve-sa'gung rn,i urd slar;"eu! Nutzung von erneuerbaren Ener-g,en. Nebener zeLlgl·ssen. 

Abfallen und Ruckstanden und anoderen AusgartgSerzeugn,ssen außeILetJt::nsm,t1eln tur die BII:1I'".r1schan. 
5 0 VernrQerung de, aLlsde, LaooMrtschaft stammerldenTrettoausgas· und AmmoroaKemlSSlonen 
5 E Forde'ungder Konlenslolf·Spe,cherurg u'ld ·Bmdung In de' Lllnd· und FCJ'5fl'l1rtschalt. 

S A Erlelchtflrung der O'\'eISllllle,ur'lg, GruoolJ'lQ und Enlw1cklung von kle",6'l UnlernelTnen UM St;halfung von 
Arbellsplalllln 

6 B Forderung der lokalen Entwicklung ,n landlcllllfl Gellelen 
6 C Forderung des Zugangs zu Inlormal'CJ'ls, und Kom:olLln'katlonsIBchnDioglen(IKT). Ihres E,nsalzes und Iflre' 

Quall'al in larxll,cllcnGCb,elen. 

Priorität 3 ---- ----

, . .. "" ' .' " 
Orgfl;lllsa1ion �er Nahn.Jngsml�elke11e/ � Verllrbel1u�g und Vennarklung/�;:�' TI�utZ und Ri�II�eOt 

2 Schwerpunktbetelehe 

�rtl*61 16 

OuaTltltsfegettngen I" Agraieii:'eÜ!Jn'sse und lllb"'nsmrUel �\�< � 

,l,rt7kel 33 

3 Schwerpunktben!lchfi 

�rtlk61 28 tß 

Das Programm LE 1�-20 wird aul Basis der EU-vorgaben grob so aufgeoaut sein, dass innerhall von 
Pnoritäten sog Schwerpunklbereiche/locus areas definiiOrt werden (eig901bch Ziele) Die 
ImerventionsmaBnahmen werden auf Basis der Artikel Im Vorschlag fur eine VERORDNUNG DES 
EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND RATES uber die Forderung der ländlichen Entv.icklung durch den 
Europaischen landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des landlichen Fiaums (KOM(2011i 627) gestaltet. 
Diese Artikel sind zwar schwerpunktmaßig emer Prioritat zugeordnet. 'Mrkon in vielen Falen allerdings auf 
Schwerpunktbemiche anderer {zu erkennen an den Codes rechts unten in den Artiketleldem} Das heIßt 
dass bel der Evaluisrung zahlreiche Querbeziehungen zu berücksichtigen sein warden 

5 Schwerpunktbereiche 3 Schwerpunktbereiche 

,l,rtiJw120 
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Die zentralen Magnahmen des Programms s ind das Agrarumweltprogramm (OPUL) und die Ausgleichszulage in 
benachteiligten Gebieten. Mit dieser Schwerpunktsetzung wird am bewährten Weg der umweltgerechten Landwirt
schaft festgehalten. Die Zahlungen für materielle Investitionen wurden in Summe aufgestockt, womit ein wichtiger 
Beitrag zur \Vettbewerbsfähigkeit des Scktors geleistet wird. Erstmals werden im Programm Ländliche Entwicklung 
auch Soziale Dienstleistungen mit 218 Mio. Euro in der Periode gefördert. Auch die Maßnahme zur Schaffung von 
Breitbandinfrastruktur wurde finanziell aufgewertet. 

Vergleich der Mittel LE 07-13 mit LE 14-20 
Mittel laut Finanzplan für die 2. Säule der GAP mit Verteilung auf die Maßnahmen 

Agrarumweltprogramm 2015 

12 
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AgrarumweltmaGnahmen sind ein wesentliches Instrument zur Erreichung von Umwe1tzielen in der österreichi
schen und auch in der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Die Umsetzung der eurorarechtlichen Richtlinien 
erfolgt in Ö�terreich durch das Agrarumweltrrogramm ÖPUL, dem Üsterreichischen Programm zur I'örderung 
einer umwcltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft. Die Sonder
richtlin ie ÖPUL 20 1 5  Ltsst die nationale Umsetzung der Artikel 28 (Agrarull1welt und KlimamaLInahmen), Artikel 
29 (Ökologischer/Biologischer Landbau), Artikel 30 (Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der Wasser
rahmenrichtlinie) und Artikel 33 (Tierschutz) der Verordnung (EU) Nr. 1 305/20 1 3  zusammen. Die vertraglich 
zwischen den Landwirten und dem Bund vereinbarten Verpflichtungen sind mindestens 5 Jahre eillZuhalten und 
werden im Wege der Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes abgeschlossen. Der Einstieg in das ÖPUL 20 1 5  ist 
noch mit dem Herhstantrag 20 1 5  möglich (VerpHichtungsbeginn ab OU) 1.20 16, bei Begrünungen Herbst 2( 15). 

Cegenüber einigen anderen EU-Ländern, die ihre Umweltprogramme nur in abgegrenzten, umweltsensiblen Ce
bieten anbieten, wurde für das ÜPUL ein integraler, horizontaler Ansatz gewählt, der eine weitgehend flächende
ckende Teilnahme der österreichischen Landwirtschaft wm '/jel hat. Neben dem Beitrag zum r<limaschutz haben 
diese Maßnahmen den Erhalt oder die Steigerung der biologischen V ielfalt, die Erhaltung von Lebensräumen, die 
Verbesserung der Bodenstruktur und die Verringerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinträgen in Gewässer 
zum Ziel. 

Die Maßnahmen wurden in einem breit angelegten Partizirationsrrozess unter Einbindung relevanter Stakeho]
der (z. B. Landwirtschaftskammern, Umweltdachverband. AtvlA und Bio-Austria) erarbeitet und auf Grundlage 
umfassender Evaluierungsstudien sowie verschiedenster Prüfungen der europäischen K.ommission und der Rech
nungshöfe weiterentwickelt. In der Magnahmenkonzeption wurden verschärfte, zukünftig nicht mehr abgeltbare 
gesetzliche Rahmcnbedingungen (z. B. im Pflanzenschutz, Creening-Bestimmungen der 1 .  Säule. Tierschutz) sowie 
strengere Vorgaben zur Programmkonzeption. insbesondere Kontrollierbarkeit und Senkung der Fehleranfälligkeit 
von Maßnahmen umgesetzt. Die Bio-Landwirtschaft wurde als KernmaGnahme des ÜPUL weiter ausgebaut und 
bleibt mit weiteren Agrarumweltmaßnahmen voll kombinierbar. Die Prämien errechnen sich aus Mehrleistungen 
bzw. IVlindercrträgcn, die aufgrund der Einhaltung der freiwilligen Verrflichtungen entstehen. Die Nlittel werden 
weiter zielgerichtet und auf Schwerpunkte tokussiert eingesetzt. 

--- Biodiversität wird durch eine neue, breite Biodiversitätsmaßnahme (u. a. Anlage von Biodiversitätsflächen, 

Erhaltung von Landschaftsclementen) gestärkt. Fokussierte Maßnahmen zur Erhaltung wertvoller, arten
reicher Lebensräume (z. B. Almen, Naturschutzflächen, Bergmähder, Heuwiesen) und der genetischen 
Vielfalt tragen wesentlich zur Erhaltung der pHanzlichen und tierischen Biodiversität bei. 

--- \Vasserqualität wird durch breite, flächendeckende Maßnahmen (z. B. Begrünung von Ackerflächen, Ein

schränkung ertragssteigernder Betriebsmittel) sowie durch einen Ausbau und eine Aufwertung regionaler 
Maßnahmen zum vorbeugenden Wasserschutz verbessert (z. B. Anlage von Uferrandstreifen, Stilllegung 
auswaschungsgefahrdeter Ackerflächen, grundwasserschonende BewiJtschaftung) gewährleistet. 

--- Bodenschutz: Es werden erosionsmindernde und humusmehrende Maßnahmen (z. B. Mulch- und Direkt
saat, Erosionsschutzmaßnahmen) angeboten, die wesentlich zum Bodenschutz beitragen und das Risiko 

des Bodenabtrages vermindern. 

--- Klimaschutz wurde im Programm breit verankert (z. B. durch Emissionsverminderung aufgrund scho
nender Bodenbewirtschaftung bzw. CO2-Speicherung im Boden durch Humusaufbau und Verzicht auf 
Grünlandumbruch). 
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LE 14-20, Agrarumweltprogramm (ÖPUL 2015) 
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Förderung in Berggebieten und sonstigen benachteiligten Regionen 

In Osterreich entiallen rund SO % der Staatsfläche auf die sogenannten Benachteiligten landwirtschaftlichen Ce
hiete, in denen etwa drei V iertel aller Iand- und t()rstwirtschaftlichen Betriehe liegen. Diese henachteiligten Cehiete 
umfassen das Berggebiet, die Sonstigen benachteiligten Cebiete und das Kleine Cehiet. Den weitaus grögten Anteil 
davon nimmt das Berggebiet ein, wo meist nur unter hesonders erschwerten Produktions bedingungen - steile 
Flächen, ungünstiges Klima und oft abgeschiedene Lagen - geWirtschaftet werden muss. 

Die Maßnahme Ausglcichszulage iür benachteiligte Cebiete im Rahmen der Ländlichen Entwicklung unterstützt 
die Fortführung der landwirtschaftlichen BeWirtschaftung auch in diesen Regionen und sichert damit die Besied
lung sowie die Infrastruktur für zukünftige Cenerationen. Mit den Zahlungen werden die Kosten- und Ertrags
unterschiede gegenüher den Betriehen in Gunstlagen ausgeglichen. Auch die BeWirtschaftung von Almflächen, 
die eine unverzichtbare Erweiterung der Futtergrundlage für die V iehhaltung darstellen, wird im Rahmen dieser 
IVlaßnahme unterstützt. 

Bei der Ausgleichszulage für das benachteiligte Cebiet (AZ) hängt die Höhe der hcktarbezogencn Fbchenrrämie 
von der Bewirtschaftungserschwernis des Betriebes ab. Dazu werden verschiedene Einflussgrößen auf die indivi
duelle Erschwernis eines Heimbetriebes erfasst und mit Punkten bewertet. Im Zuge des Cenehmigungsverfahrens 
zum Programm LI: 14-20 wurde hei der Frschwernisbewertung eine stärkere Ausrichtung auf natürliche Erschwer
nisse vorgenommen. Statt der bisherigen drei Hallptkritericn ..Innere Verkehrslage", "Äußere Verkehrslage" und 
"Klima und Roden" wurden die zwei Hauptkriterien "Topographie" und "Klima und Boden" gebildet Die Tabelle 
giht einen Überblick über das neue Bewertungssystem. 

ERSCHWERNISPUNKTESYSTEM (EPS) 

A Topographie Max. Punkte 

1 Hangneigung 280 
2 Trennstücke 30 
3 Traditionelle Wanderwirlschaft 10 
4 Erreichbarkeit der HofsteIle 2S 
S Wegerhaltung IS 

360 

B Klima und Boden (KLIBO) Max. Punkte 

1 Extremverhältnisse 10 
2 Klimawert der HofsteIle 60 
3 Seehöhe der HofsteIle 50 
4 Bodenldimazahl 60 

180 
GeSall11SUlnnle 540 

Der bisherige Berghöiekatastcr ist mit dem Jahr 2014 ausgelaufen und in abgewandelter Form durch das neue 
System der Erschwernispunkte ersetzt worden. Ab 2015 werden für alle Betriebe mit Flächen im benachteiligten 
Cebiet je nach ihrer betriebsindividuellen Erschwernis sogenannte Erschwernisrllnkte (EP) ermittelt Je höher die 
Anzahl dieser Punkte, desto höher die Flächenprämie je ha. Betriebe mit der höchsten Erschwernis erreichen ma
ximal etwa 450 Erschwernisrunkte. Betriebe, die weniger als 5 Erschwernisrunkte oder eine betriebliche Bodenkli
mazahl von mehr als 45 aufweisen, erhalten eine fixe Zahlung von 25 Euro je ha. 

,vlit dem neuen System ist es gelungen, die Zahlungen im Rahmen der Allsgleichszulage noch stärker als hisher auf 
die natürliche Erschwernis auszurichten. Dadurch konnte das im Regierungsrrogramm festgelegte Vorhaben einer 
besseren Unterstutzung der Betriebe in den BHK- Crupren 3 und 4 umgesetzt werden. 

15 
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Investitionsförderung für landwirtschaftlichc Betriebe 

Das Wachstum des ländlichen Raums wird stark von der Wettbewerbs fähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe 
geprägt. Die Investitionsförderung steigert die wirtschaftliche Durchsetzungskraft der heimischen Landwirtinnen 
und erhöht die Umwelt- und Ressourcenctfizienz der Betriebe. Ceziclte Investitionen verbessern die Lebens- und 
Arbeitssituation auf den Höfen. Der Tierschutz sowie Hygiene- und Qpalitätsbedingungen in der Produktion kön
nen auf diese \Veise sichergestellt werden. Um dem gestiegenen Investitionsbedarf Rechnung zu tragen, werden die 
Ohergrenzen für Förderungen im Vergleich zur vergangenen Periode deutlich erhöht. Fin neues Allswahlverfahren, 
welches die Projekte nach ihrer Wirkung sortiert, wird eine weiter entwickelte Zielorientierung und eine strategisch 
gesteuerte Schwerpunktbildung gewährleisten. Als rörderwerber kommen natürliche und juristische Personen 
sowie Betriehskooperationen in Hetr.lcht. Die !liirderung kann sowohl mit einem Investitionszuschuss als auch 
mit einem ZinseIlZuschuss zu einem Agrarinvestitionskredit oder mit einer Kombination aus heiden Förderartcn 
erflligen. Die im Programm LE I {-20 angebotene Investit ionsförderung für landwirtsch::tftliche Betriebe verbindet 
damit die Erfahrungen aus den bisherigen äußerst erfolgreich verbufenen Programmen der Vorperioden mit neuen 
impulsgehenden Elementen. 

Bildung und Innovation 

BildungsmaBnahmen haben als horizontale Maßnahme die zentrale Aufgabe, die Umsetzung bzw. Zielerreichung 
der EU Prioritäten und Schwerpunkthereiche der ührigen Maßnahmen des Programms LI: 14-20 zu unterstützen. 
Sie tragen somit wesentlich zur Stärkung des ländlichen Raums bei. Die Sicherung der Qualität unserer Lebens
grundlagen - Boden, Wasser, Luft, Energie und hiologische V ielfalt - erfordert umtängreiches und profeSSionel-
les Know-how. Osterreich hat ein ausgezeichnetes agrar- und umweltpädagogisches Bildungsangebot. Es bildet 
die Hasis für innovative Impulse und gelehte Nachhaltigkeit. Im Rahmen einer Innov::ttionsoffensiw sollen neue 
Erzeugnisse und Technologien, neue Verfahren sowie Forschung'- und Versuchsergebnisse der interessierten 
Offentlichkeit näher gebracht werden. Die Zusammenarbeit zwischen Forschung, W issenschaft, Bildung und Prnis 
soll verstärkt und neue Lösungen gemeinsam entwickelt werden. Forschungs- und Versuchsergebnisse sollen veran
schaulicht und rasch verhreitet werden, um eine erfolgreiche Umsetzung in die Praxis zu ermöglichen. Um sich im 
internationalen Wetthewerb behaupten zu können, sind die land- und torstwirtschaftlichen Betriehsleiterinnen und 
Betriebsleiter zudem auf ausgeprägte unternehmerische Fähigkeiten angewiesen. Darum ist es ullverzichtbar, dass 
ihnen ein v ielfältiges Fort- und Weiterbildungsangebot zur Verfügung steht. Das Programm für Ländliche Entwick
lung unterstützt die z ielgruppenorientierte Entwicklung und Umsetzung dieser Angebote. Darin inkludiert ist auch 
die Unterstützung von Organis::ttionen, die \Vissemtr::tnsfer und InformationsmaGnahmen für landtechnische und 
umweltrelevante EtTizienmaßnahmen mit Hilte von Veranstaltungen, Beratungen und Networking forcieren. 

Förderung für JunglandwirtInnen 

Die im Programm für Ländliche Entwicklung enthaltene EXistenzgründungsbeihilfe für JunglandwirtInnen ergänzt 
den in der l. Säule der GAP vorgesehenen Zuschlag 7.t\r Ihsisprämie. Die ExistellZgründungsbeihilte ist die zentra
le Maßnahme, um JunglandWirtInnen hei der erstmaligen Aufnahme der landwirtschaftlichen BeWirtschaftung zu 
unterstützen. Mit der Förderung von Junglandwirt[nnen hei der Hofühernahme oder Neugründung eines landwirt
schaftlichen Betriebes konnte da;, Durchschnittsalter der BetriebsleiterInnen in den ldzten Jahren wesentlich ge
senkt und einer drohcnden Überalterung erfolgreich entgegengesteuert werden. Osterreich zählt in der Landwirt
schaft heute zu den Ländern mit den jüngsten BetriebsleiterInnen im Vergleich mit amieren EU-_�litgliedstaaten. 

Regioncn stärken 

Die Regionen werden weiterhin mit einem bewährten Instrument gestärkt: Seit 1 995 ist "LEADER" ein Car:lI1t für 
eine sektorübergreifende Regionalentwicklung in (>sterreich. Eine weitreichende Einhindung der lokalen Bevöl
kerung sowie ein hohes Maß an Selhstständigkeit der Betroffenen ermöglichen eine Analyse der Hedürtilisse der 
jeweiligen Region vor Ort und bieten damit Chancen für wirtschaftliche Entwicklung und höhere Lebensqualität 
im ländlichen Raum. Die anerkannten LEADER-Regionen haben mit e inem zugeteilten Budgetrahmen weitgehen
de Autonomie bei der Umsetzung ihrer lokalen Entwicklungsstrategie. 

J{i 
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Weitere Maßnahmen der Ländlichen Entwicklung 

Für einen vitalen ländlichen Raum ist es ertiJrderlich, über die Land- und Forstwirtschaft hinausgehende Aktivi
täten hzw. IylaGnahmen zu stimulieren. Wichtige Bereiche in diesem Zusammenhang sind die Unterstützung der 
Nutzung von erneuerbaren Energien, die mit dem Programm LE 1 4-20 weiterentwickelt und ausgebaut wurden. Es 
wird sowohl die Entwicklung des ländlichen Tourismus als auch die Entwicklung von innovativen Unternehmen 
forciert. Von großer Bedeutung ist die Weiterentwicklung der ländlichen Infrastruktur, heisridm:cise durch Inws
tit ionen in die Breitbandversorgung und in das ländliche Wegenetz. Ein gänzlich neues Element in der Ländlichen 
Entwicklung ist die Maßnahme zur Stärkung von Angeboten im sozialen Bereich (z. B. Investitionen in Kinder
hetreuungseinrichtungen, Ptlegeeinrichtungen, Gesundheitsdienstleistungen). Davon werden eine V ielzahl von 
Cemeindcn im ländlichen Raum profitieren. 

3.3 SONSTIGE MASSNAHMEN 

Dic sonstigen Maßnahmen werden nur mit nationalen Mitteln tlnanziert, entweder durch den Bund und die 
Länder im Verhältnis 60 zu 40 oder zu 1 00 % aus Bundes- bzw. Landesmitteln. Nachstehend werden die relevanten 
!vlaßnahmcn beschrieben: 

--- Forschung : Die Forschung des RessOlts ist im Forschungsprogramm PFEIL20 festgelegt (Laufzeit 2016-

2020). Die Grundstruktur für die nationalen Forschungsschwerpunkte sowohl in den ressorteigenen 

Forschungsstellen als auch in der Auftragsforschung und Forschungsförderung des BMLFUW sind danach 
ausgerichtet. Damit leistet das Ressort auch einen Beitrag zum Aufbau des Europäischen Forschungsrau

mes und ist an zahlreichen europäischen Forschungsprogrammen mit transnationalen Forschungst"inanzie
rungen beteiligt. 

--- Beratung.�- und Weiterbildungsmaßnahmen: Die land- und forstwirtschaftliche Beratung leistet einen 

wichtigen Beitrag zur Umsetzung von agrarpolitischen Zielen und von Anliegen des öffentlichen Interesses. 
Eine leistungsfoihige agrarische Beratung ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für die österreichische 
Land- und Forstwirtschaft für die Bewältigung von Veränderungsprozessen. Das BMLFUW zielt durch 
die finanzielle Unterstützung der land- und forstwirtschaftlichen Beratung C"Beratervertrag'; 100 % Bund) 

auf die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen, neutralen, kostengünstigen Beratung ab, die von allen 

land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in Österreich in räumlich zumutbarer Entfernung in Anspruch 
genommen werden kann. Die steigenden Anforderungen an die Betriebe erfordern auch künftig eine 

entsprechende finanzielle Sicherstellung der land-, forst- und hauswirtschaftlichen Beratung. Zur Quali
tätssicherung der Beratung unterstützt das BMLFUW zudem ein umfangreiches Fortbildungsangebot für 

Beraterinnen und Berater, das in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik 

und den nachgelagerten Lehr- und Forschungseinrichtungen umgesetzt wird. 

--- Qualitätsl'erbesserung im Pflanzenbau und in der Tierhaltung: Zur Qualitätsverbesserung im Pflanzen
bau sind Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Pflanzenkrankheiten vorgesehen. Im Rahmen der Qualitäts
verbesserung in der Tierhaltung werden die zentralen Zuchtorganisationen unterstützt und damit eine 

profeSSionelle züchterische Arbeit in den Bereichen Leistung und Gesundheit Sichergestellt. Darüberhinaus 
werden Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensmittclqualität umgesetzt. 

--- Verarbeitung, Vermarktung wld Markterschließul1g: Die Förderung von Sach- und Personalaufwendun
gen soll Aktivitäten in der Direktvermarktung stärken und die Entwicklung von Vermarktungsstrategien für 

Q11alitäts- und Markenprodukte (auch im ßio-Sektor) unterstützen. Ein Schwerpunkt liegt in der Unter
stützung von Messeauftritten und Ausstellungen. 

1 7  
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--- ZiJl!.enzu,�chüs,5e fiir Investitionen (AlK): Im Rahmen der Investitionsförderung können Zinsenzuschüs
se für Agrarinvestitionskredite in Anspruch genommen werden. Mit dieser Maßnahme wird die Wettbe

werbsfahigkeit der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe verbessert und eine möglichst breit gestreute 

Beschäftigung vorrangig im ländlichen Raum initiielt. 

--- Risiko- UtId Ernteven.icherUtlg: Im R ahmen dieser Maßnahme werden vom Bund und den Ländern 
aufgrund des Hagelversicherungs-f<örderungsgesetzes Zuschüsse zur Verbilligung der Hagel- und f.irostver
sicherungsprämie für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe im Ausmaß von SO % geleistet. 

--- Europäi.Kher Fischerei fond .. (EFF): Ziel des Programms ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
produktions-, Verarbeitungs- und Vermarktungsbetriebe, die Verbesserung der Versorgung mit Fischen und 

Fischprodukten sowie die Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten, 

--- Forstwirt.<ichaft: Analog zu den kofinanzierten Maßnahmen in der Ländlichen Entwicklung ist prinzipiell 

auch eine nationale Förderung von Maßnahmen möglich, die allerdings durch die aktuelle budgetäre Situa
tion bis auf den Bundeszuschuss zur Waldbrandversicherung derzeit nicht angesprochen wird. 

I �  
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4. EMPFEHLUNGEN DER §7-KOMMISSION 

Die Kommission gem. §7 LWC, die an der Erstellung des jährlichen Crünen Berichtes mitwirkt, hat sich 
in der im Jul i 20 I S abgehaltenen Sitzung mehrheitlich darauf geeinigt, acht Empfehlungen an den Bundesmilllster 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu bcschließen. Für folgende von dcn insgesamt 1 1  
eingebrachten Fmrfehlungcn konnte ein ,rylehrheitsheschluss erzielt werden : 

--- Empfehlung 1 betreffend verstärkten Zugang von Bäuerinnen zu ]-iördermaßnahmen im 
Programm Ländliche Entwicklung 14-20 (mit qualifizierter Mehrheit) 

--- Empfehlung 2 betreffend Pflanzenschutz (einstimmig ) 

--- Empfehlung 3 betreffend Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachung in der 

Land- und Forstwirtschaft (einstimmig) 

--- Empfehlung 4 betreffend Grünland (einstimmig) 

--- Empfehlung 5 betreffend Abstimmung der Bildungseil1lichtungen im ländlichen Raum sowie 

Transparenz und Nutzung von Synergien im agrarischen Bildungsbereich 
(mit qualifizierter Mehrheit) 

--- Empfehlung 6 betreffend Milchquotenende und deren Auswirkung auf die Berglandwirtschaft 
(einstimmig ) 

- - - Empfehlung 7 betreffend Verbesserung der Bergbauernförderung (AZ) in der neuen 

Förderpeliode (einstimmig) 

--- Empfehlung 8 betreffend weitere E ntwicklung und Finanzierung der Agratforschung 

in Österreich (einstimmig ) 

Der vollständige Wortlaut der Empfehlungen ist im Grünen Bericht 20 1 5  auf den Seiten 274 bis 279 enthalten. 
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